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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
VL-4/2024 

Abteilung Hauptamt 
Verfasser Carina Heidkamp 

 Datum 12.01.2024 
 
 
Betreff: 
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Glauburg 
 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 17.01.2024 vorberatend 
Gemeindevertretung der Gemeinde Glauburg 29.01.2024 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 19.02.2024 vorberatend 
Gemeindevorstand 28.02.2024 vorberatend 
Gemeindevertretung der Gemeinde Glauburg 18.03.2024 beschließend 

 
 
Sachdarstellung / Erläuterungen: 
Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und  
zur Änderung weiterer Vorschriften vom 6.7.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176 vom 6.7.2023) macht  
eine Anpassung der Hauptsatzung der Gemeinde Glauburg erforderlich. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde die Formulierung in § 6 Abs. 5 der Hauptsatzung zur  
öffentlichen Auslegung gemäß § 3 3 Abs. 2 BauGB an den nun geltenden Gesetzeswortlaut  
angepasst.  
 
Des Weiteren wurden Formulierungsänderungen in § 1 Abs. 3 vorgenommen und der § 5 Ton und 
Filmaufnahmen ergänzt.  
 
Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung, den vorliegenden Entwurf der Haupt-
satzung der Gemeinde Glauburg, Stand 17.01.2024, an den Haupt- und Finanzausschuss zur wei-
teren Beratung zu verweisen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung verweist den Entwurf der Hauptsatzung der Gemeinde Glauburg, Stand 
17.01.2024, in den Haupt- und Finanzausschuss.   
 

 
Haushaltsrechtliche Darstellung: 
./.  
 
 
DER GEMEINDEVORSTAND  
DER GEMEINDE GLAUBRUG  
 
gez.  
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Henrike Strauch  
Bürgermeisterin 
 
 
Anlage: 
1. ENTWURF_Hauptsatzung, Stand 2024-01-17 
 




